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Verordnung 
vom 30. Juni 2026 

betreffend die Abänderung der Verordnung 
über die Allgemeinverbindlicherklärung des 

Gesamtarbeitsvertrages für das Haustechnik- 
und Spenglergewerbe 

Aufgrund von Art. 1 Abs. 4 und Art. 13 des Gesetzes vom 14. März 2007 
über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen 
(AVEG), LGBl. 2007 Nr. 101, verordnet die Regierung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Die Verordnung vom 27. Februar 2024 über die Allgemeinverbind-
licherklärung des Gesamtarbeitsvertrages für das Haustechnik- und Speng-
lergewerbe, LGBl. 2024 Nr. 87, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 52 Ziff. 1 der Beilage 

1. Arbeitnehmenden werden folgende Absenzen vergütet. Fällt ein Ab-
senztag auf einen ohnehin arbeitsfreien Tag oder erhält der Arbeitneh-
mende für diesen Tag bereits Lohnersatz, so wird keine Entschädigung 
ausgerichtet: 
a) bei eigener Heirat: 1 Tag; 
(…) 
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c) bei Tod des Ehegatten, des eingetragenen Partners, eines Kindes oder 
von Eltern: 3 Tage (der Todestag, der dem Todestag folgende Tag 
sowie der Tag der Beerdigung); 

d) bei Tod von Grosseltern, Schwiegereltern, Schwiegersohn oder 
Schwiegertochter oder eines Geschwisters, sofern diese mit dem 
Arbeitnehmer in Hausgemeinschaft gelebt haben: 3 Tage (der Todes-
tag, der dem Todestag folgende Tag sowie der Tag der Beerdigung); 
andernfalls: 1 Tag für die Teilnahme an der Beerdigung; 

(…) 

II. 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. August 2026 in Kraft. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Sabine Monauni 
Regierungschefin-Stellvertreterin 
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